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 Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe und Fugenfüllsysteme in 
Verkehrsflächen, Ausgabe 2024 (TL Fug-StB 24) 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 10/2024 vom 02.04 2024,  
Az.: StB 25/7182.8/3880095 

Allgemeines 

Mit dem beigefügten Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 10/2024 vom 
02.04.2024 hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) die Techni-
sche Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe und Fugenfüllsysteme in Verkehrsflächen, 
Ausgabe 2024 (TL Fug-StB 24) bekanntgegeben. 

Aufgrund aktueller Erfahrungen aus der Straßenbaupraxis in Verbindung mit neuen 
Erkenntnissen aus der Forschung war eine Aktualisierung der bisherigen TL Fug-StB 
15 erforderlich. Insbesondere für hochbelastete Verkehrsflächen aus Beton sollen 
künftig spezifische Fugenfüllstoffe und -systeme mit nachweislich optimierten Leis-
tungseigenschaften angewendet werden, welche die Dauerhaftigkeit der Fugenkon-
struktionen gegenüber bisherigen Systemen erhöhen. 
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Anwendung in Baden-Württemberg 

Die TL Fug-StB 24 werden hiermit für die Bundes- und Landesstraßen zum 
01.06.2024 eingeführt. 

Den kommunalen Straßenbaulastträgern wird empfohlen, diese Regelungen ebenfalls 
anzuwenden. Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Landratsämter und 
Stadtkreise als untere Verwaltungsbehörden entsprechend zu informieren. 

Bezug der Unterlagen 

Die Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe und Fugenfüllsysteme in Ver-
kehrsflächen, Ausgabe 2024 (TL Fug-StB 24) sind beim FGSV Verlag, Wesselinger 
Straße 17, 50999 Köln, https://www.fgsv-verlag.de/ oder über den FGSV-Reader er-
hältlich. 

Schlussbestimmungen 

Dieses Schreiben wird inkl. dem ARS 10/2024 in die Liste der Regelwerke der Stra-
ßenbauverwaltung Baden-Württemberg im Internet- und Intranetangebot Sachgebiet 
06 Straßenbaustoffe – 06.1 Anforderungen, Eigenschaften sowie 06.02 Qualitätssi-
cherung eingestellt. 

gez. Dr. Bernd Pfeifle 
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